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Berlin, d. 29. Nov. Se. Excellenz der General-Lieute-
nant, General Adjutant Sr. Majeſtät des Königs und kom-
mandirende General des 7ten Armee-Corps, Graf von der
Gröben, iſt aus Oſtpreußen hier angekommen.

Der geſtrige Tag, an welchem die Verhandlungen in dem
Waldeck'ſchen Prozeſſe begannen, iſt ohne Störung vor-
übergegangen. Die Stadt und ſelbſt der Platz vor dem Sitzungs
gebäude, auf welchem gerade Wochenmarkt gehalten wurde,
bot keinen andern Anblick, als den gewööhnlichen, dar. Zur
Aufrechthaltung der Ordnung innerhalb und außerhalb des
Sitzungsgebäudes wurden nur Schutzmanner verwendet, von
militairiſchen Vorkehrungsmaßregeln war nirgend etwas zu be-
merken.

Berlin, d. 28. Nov. Die erſte Kammer ernannte auf
Antrag des Abg. v. Vincke eine beſondere Kommiſſion die
den Kammern uüberwieſenen, die däniſche Angelegenheit betref-
fenden Aktenſtucke zu pruüfen und darüber zu berichten. Die
Kammer nahm dann, die Verfaſſungsreviſion fortſetzend, die Art.
78 82 theils nach dem Urtexte, theils nach Abaänderungen
des Ausſchuſſes an. Nur bei Art. 83 über die Verantwort-
lichkeit der Abgeordneten in ihren Meinungen und Abſtimmungen
entſtand eine längere Debatte, deren Reſultat die Annahme
folgender Faſſung war: „Sie (die Abgeordneten) können für
ihre Abſtimmungen in der Kammer niemals, fur ihre darin aus-
geſprochenen Meinungen nur innerhalb der Kammer auf den
Grund der Geſchäftsordnung (Art. 77) zur Rechenſchaft gezo
gen werden. Kein Mitglied einer Kammer kann ohne deren
Genehmigung während der Sitzungsperiode wegen einer mit
Strafe bedrohten Handlung verhaftet werden außer wenn es
bei Ausübung der That oder im Laufe des nächſten Ta
ges nach derſelben ergriffen wird.“ Jn dem folgen
den Art. wurde genehmigt, daß die Mitglieder der zweiten
Kammer Reiſekoſten und Diäten, die ſie nicht zurückweiſen dür-
fen, erhalten. Zuletzt wurde der Geſetzentwurf zum Schutz der
perſönlichen Freiheit berathen.

Unverandert und ohne
nommen:9. Die Verhaftung einer Perſon darf nur kraft eines

Discuſſion werden ange

ſchriftlichen, die Beſchuldigung und den Beſchuldigten beſtimmt
bezeichnenden richterlichen Befehls bewirkt werden. Dieſer Be
fehl muß bei der Verhaftung oder ſpäteſtens im Laufe des fol
genden Tages dem Beſchuldigten zugeſtellt werden.“

9. 2. „Die vorläufige Ergreifung und Feſtnahme einer
Perſon kann ohne richterlichen Befehl erfolgen: 1) wenn die
Perſon bei Ausführung einer ſtrafbaren Handlung oder gleich
nach derſelben betroffen oder verfolgt wird; 2) wenn ſich, ſelbſt
ſpäter, Umſtande ergeben, welche die Perſon als Urheber oder
Theilnehmer einer ſtrafbaren Handlung und zugleich der Flucht
dringend verdächtig machen.“

Der folgende 9. lautet: „Zu der vorläufigen Ergreifung und
Feſtnahme (9. 2.) ſind die Polizei Behörden und andere Sicher
heitsbeamte, welchen nach den beſtehenden Geſetzen die Pflicht
obliegt, Verbrechen und Vergehen nachzuforſchen, ſowie die
Wachtmannſchaften berechtigt. Wenn in dem Falle des 9. 2
Nr. 1. der Thäter flieht, oder der Flucht dringend verdachtig
iſt, oder wenn Grund zu der Beſorgniß vorliegt, daß die
Identität der Perſon ſonſt nicht feſtzuſtellen ſein werde, ſo iſt
jede Privatperſon ermächtigt, den Thäter zu ergreifen. Der
Ergriffene muß ſofort einem der oben bezeichneten Beamten be
u Beſtimmung über die vorlaäufige Feſtnahme zugeführt
werden.

Die Commiſſion trägt darauf an: ſtatt des Satzes im
erſten Alinea „ſowie die Wachtmannſchaften“ zu ſetzen „ſo wie
die Wachtmannſchaften in dem Falle des 2. Nr. 1“; ferner
im letzten Satze des zweiten Alinea nach den Worten: „der
Ergriffene muß ſofort einem der oben bezeichneten Beamten
behufs Beſtimmung über die vorlaufige Feſtnahme“ die Worte:
„oder einer Wachtmannſchaft“ einzuſchalten mit dieſen Modi-
ficationen den 9. 3 anzunehmen. Die Streichung des Wortes
„wenn“ in der zweiten Zeile des Alineg behält ſich die Com-
miſſion als eine bloße Redactionsänderung vor. Der Juſtiz
miniſter und der Regierungs Commiſſar Fleck erklären ſich mit
den vorgeſchlagenen Aenderungen einverſtanden. Der Abg. v.
Jordan beantragt im Alinea 1 ſtatt „Sicherheitsbeamte“,
„Beamte zu ſetzen. Der 3 wird mit allen Abände-
rungen angenommen.

4. „„Bei jeder Verhaftung iſt ſofort das Erforderliche zu
veranlaſſen, um den Beſchuldigten dem Richter vorzuführen,



welcher den Befehl dazu erlaſſen hat. Jeder vorlaäufig Feſtge
nommene muß ſpäteſtens im Laufe des folgenden Tages ent-
weder in Freiheit geſetzt, oder es muß in dieſer Zeit das Er-
forderliche veranlaßt werden, um ihn dem Staatsanwalte bei
dem zuſtändigen Gerichte vorzuführen. Der Staatsanwalt muß
entweder die ſofortige Freilaſſung verfuügen, oder unverzuüglich
bei dem Gerichte den Antrag ſtellen, daß über die Verhaftung
Beſchluß gefaßt werde.“

Die Commiſſion beantragt neben unveranderter Annahme
des S. 4 den nachfolgenden Zuſatz: „IJſt Jemand außerhalb
des Bezirkes des zuſtändigen Gerichts vorläufig feſtgenommen
worden, ſo kann er verlangen, zunaächſt vor den Staatsanwalt
des Bezirks, in welchem er ergriffen worden, geführt zu wer
den. Dieſer iſt nur dann befugt, den Feſtgenommenen in Frei-
heit zu ſetzen wenn derſelbe nachweiſt, daß der Feſtnahme ein
Mißverſtandniß zum Grunde lag. Andern Falls hat er die
Vorführung vor den Staatsanwalt des zuſtandigen Gerichts zu
veranlaſſen.“

Abg. v. Gerlach ſpricht gegen den Zuſatz, welchen der
Regierungs-Commiſſar Biſchoff in Schutz nimmt. 4
und Zuſatz werden angenommen.

Ohne Diskuſſion und unverändert wird angenommen:
5. „Jeder Verhaftete oder vorläufig Feſtgenommene muß

ſpäteſtens im Laufe des folgenden Tages nach ſeiner Vorfuüh-
rung vor den zuſtändigen Richter ſo vernommen werden, daß
ihm der Gegenſtand der Anſchuldigung mitgetheilt und ihm die
Möglichkeit zur Aufklärung eines Mißverſtandniſſes gegeben werde.“

Ueber den folgenden H. äußerte der Abg. Kisker einige Be
denken, welche der Juſtizminiſter widerlegt, worauf unveran
dert angenommen wird F. 6. Die im 3 genannten Behor-
den, Beamten und Wachtmannſchaften ſind befugt, Perſonen
in polizeiliche Verwahrung zu nehmen, wenn der eigene Schutz
dieſer Perſonen, oder die Aufrechthaltung der offentlichen Sitt-
lichkeit, Sicherheit und Ruhe dieſe Maßregel dringend erfordern.
Die polizeilich in Verwahrung genommenen Perſonen müſſen
jedoch ſpateſtens im Laufe des folgenden Tages in Freiheit ge-

ſetzt oder es muß in dieſer Zeit das Erforderliche veranlaßt wer-
den, um ſie der zuſtändigen Behörde zu überweiſen.“

Die Commiſſion halt es für zweckmaßig, daß zur Ver-
hütung jedes Mißverſtaändniſſes dem H. 7 ein Paragraph vor-
hergehe, worin, in weſentlicher Uebereinſtimmung mit dem 6
des Geſetzes vom 24. Sept. 1848 beſtimmt wird:

„Jn eine Wohnung darf wider den Willen des Jnhabers
Niemand eindringen, außer auf Grund einer aus amtlicher
Eigenſchaft folgenden Befugniß oder eines von einer geſetzlich
dazu ermächtigten Behörde ertheilten Auftrages.“

Auch dieſer Zwiſchenparagraph wird angenommen. Eben-
falls mit geringer Veraänderung.

9. 7. „Das Eindringen in die Wohnung wahrend der
Nachtzeit iſt verboten.“

8. „Die Nachtzeit umfaßt fur die Zeit vom 1. Okto-
ber bis 31. März die Stunden von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr
Morgens und fur die Zeit vom 1. April bis 30. September
die Stunden von 9 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens.“

9. 9. „Das Verbot, in eine Wohnung zur Nachtzeit ein
zudringen, begreift nicht die Falle einer Feuers oder Waſſers-
noth, einer Lebensgefahr oder eines aus dem Jnnern der Woh-

nung hervorgegangenen Anſuchens; es bezieht ſich nicht auf die
Orte, in weichen während der Nachtzeit das Publikum ohne
Unterſchied zugelaſſen wird, ſo lange dieſe Orte dem Publikum
zum ferneren Eintritt oder dem eingetretenen Publikum zum
ferneren Verweilen geoöffnet ſind.“

Beide Paragraphen ſind ſofort angenommen. Zu t. 10 geſetzes fort und gelangte bis zum H. 44,
hat die Commiſſion einige Abänderungen vorgeſchlagen das

nachfolgende Amendement zu Alinea 2 iſt vom Abg, Schneide-
wind eingebracht und wird vom Juſtizminiſter empfohlen

„Auch in anderen Fällen darf der verfolgende Beamte zur
Nachtzeit in eine Wohnung eindringen, wenn dringende Gruün-
de dafür ſprechen, daß bei längerer Zögerung der Verfolgte
ſich der Verhaftung oder vorläufigen Ergreifung und Feſtnahme
ganz entziehen werde.“

10. „Zum Zweck der vorläufigen Ergreifung und Feſt
nahme einer Perſon, welche bei Ausführung einer ſtrafbaren
Handlung oder gleich nach derſelben verfolgt wird [oder eines
entſprungenen Gefangenen (Amd. Kisker)], darf der verfolgende
oder zugezogene Beamte, ingleichen die verfolgende oder zuge-
zogene Wachtmannſchaft, auch zur Nachtzeit in eine Wohnung
eindringen. Das Verbot, in eine Wohnung bei Nachtzeit ein
zudringen, bezieht ſich nicht auf diejenigen Räume, welche die
Zoll- und Steuerbeamten zur Vollziehung der ihnen obliegen
den Reviſionen zu betreten berechtigt ſind, ohne durch die Be
ſtimmungen der Zoll- und Steuergeſetze, auf die Tageszeit be
ſchränkt zu ſein. Der Zutritt zu den von Militairperſonen be
nutzten Wohnungen darf den Militair-Vorgeſetzten oder Beauf-
tragten, Behufs Vollziehung dienſtlicher Befehle, auch zur
Nachtzeit nicht verſagt werden.“

Der H. wird mit den Anträgen von Kisker und Schnei-
dewind wie oben angenommen. Ohne Debatte wird an-
genommen

9. 11. „Hausſuchungen dürfen nur in den Fällen und
nach den Formen des Geſetzes unter Mitwirkung des Richters
oder der gerichtlichen Polizei und, wo dieſe nicht eingeführt iſt,
der Polizei Commiſſarien oder der Communal oder Orts-Poli
zei Behörde geſchehen. Sie müſſen, ſo weit dies geſchehen
tann, unter Zuziehung des Angeſchuldigten oder der Hausge-
noſſen erfolgen.“

12. „Das Verbot, Hausſuchungen bei Nachtzeit vor
zunehmen d. 7 und g. 8) findet keine Anwendung: 1) auf
die Whnungen der Perſonen, welche in Folge eines Strafer-
kenntniſſes unter beſonderer Polizei- Aufſicht ſtehen 2) auf Orte,
welche der Polizei als Schlupfwinkel des Hazardſpiels, als Her
bergen und Verſammlungsorte von Verbrechern, als Nieder
lagen verbrecheriſch erworbener Sachen oder als Aufenthalts-
orte liederlicher Frauenzimmer bekannt ſind; 3) wenn dringende
Gründe dafür ſprechen, daß bei längerer Zogerung die in einer
Wohnung befindlichen Gegenſtände, in Bezug auf welche eine
ſtrafbare Handlung begangen worden, oder die daſelbſt vorhan
denen Beweismittel abhanden gebracht oder gefahrdet werden
moööchten.“

Hierzu hat die Commiſſion einen Zuſatz vorgeſchlagen, deſ-
ſen Berathung ſie aber bis zum zweiten Geſetz-Entwurf be
treffend Stellung unter Polizei- Aufſicht) auszuſetzen wünſcht.
9. 12 wird in der Faſſung des Entwurfs (ſ. oben) angenom-
men, und der Zuſatzparagraph vorläufig zurückgeſtellt.

Für 13 beantragt die Commiſſion Streichung und an
ſeiner Stellen folgende Einleitung zum ganzen Geſetze:
„Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Kö

nig von Preußen c. verordnen mit Zuſtimmung beider Kam-
mern auf den Antrag des Staats- Miniſteriums unter Auf-
hebung des Geſetzes vom 24. Septbr. 1848 zum Schutz der
perſönlichen Freiheit, was folgt.“

Abg. Kisker beantragt im 13 des Geſ. den H. 8 des
Geſetzes vom 24. Septbr. 1848 für nicht aufgehoben zu erklä-
ren, vielmehr den 9. wortlich aufzunehmen. Der Antrag wird
nicht unterſtützt, 9. 13 fallt, die Einleitung iſt angenommen.

Die zweite Kammer ſetzte die Berathung des Abloöſungs-
verwies aber meh-

rere 9. an die Kommiſſion zuruck.
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Poſen, d. 26. Novbr. Die Sammlungen für die pol
niſche Emigration in der Türkei ſowohl, als für die in
Frankreich haben ſehr bedeutende Summen geliefert, und zwar
ſind es vorzüglich die polniſchen Gutsbeſitzerfrauen, welche ſich
damit beſchäftigen, und oft 150 bis 200 Rthlr. ſelbſt beige
ſteuert haben. Dagegen ſind die ſonſtigen ſtehenden Beiträge
fur die Liga und den Verein zur Unterſtützung junger polni-
ſcher Studirenden diesmal ſehr im Rückſtande geblieben wor-
über denn die Gazeta ſcharfe Rügen ertheilt. Aus ihr er-
fahren wir, daß der Kroööbener Kreis allein 4500 Rthlr. Ver
einsſchulden hat, und daß auch andere Kreiſe nachlaſſig an die
Liga und an verwandte Vereine zahlen. (O. R.)

Jn unſerer Stadtverordneten Verſammlung, die nur eine
ſehr kleine polniſche Minoritat in ſich ſchließt, hat neulich Dr.
Matecki, Vorſtand der poſener Lokal-Liga, den Entſchluß kund
gegeben, kuünftig ſich der polniſchen Sprache in der Diskuſſion
bedienen zu wollen, was einiges Aufſehen erregt hat. Ueber-
haupt regen ſich von allen Seiten Bemühungen, das polniſche
Nationalgefuhl durch Wiederaufnahme der polniſchen Sprache
neu zu beleben. Man ſpricht hier von einem zweiten polniſchen
Gymnaſium, auch von einer polniſchen Univerſität u. ſ. w., und
der Abgeordnete Pokrzywnicki (aus Weſtpreußen) veroffentlicht
eine Korreſpondenz mit dem Koönigl. Miniſterium des Jnnern
über den Druck der Amtsblaätter in Weſtpreußen in polniſcher
Sprache. Die Gazeta begleitet ſie mit Ermahnungen. Es
muß hier anders werden, als bisher, und es wird auch anders
werden, wenn wir überall unſere Rechte muthig vertheidigen!“

Frankfurt a. M., d. 28. Nov. Die „Deutſche Ztg.“
bringt die Anſprache des gothaer Ausſchuſſes an die
Partei. Die deutſche Sache das iſt der Kern der Anſprache

iſt auf lange Zeit hin verloren wenn Preußen ſie aufgiebt;
ſo lange Preußen ſie nicht aufgiebt, muß die deutſche Partei
mit Preußen gehen. Die gegenwartige Lage der Dinge legt ihr
die unbedingte Pflicht auf, an dem Beſchluſſe von Gotha feſt
zuhalten. Das Aktenſtück iſt aus der Feder des Staatsraths
Mathy, der ſich der Sache mit einer wahrhaft bewunderns-
würdigen Thatigkeit gewidmet hat.

Karlsruhe, d. 25. Novbr. Das Gerücht von einer
Abdankung des Großherzogs macht abermals die Runde durch
die Zeitungen. Vor Kurzem noch wurde damit das Aufhoören
der politiſchen Selbſtſtändigkeit Badens verknüpft, jetzt iſt nur
von einer Abdikation zu Gunſten des Prinzen Friedrich die Rede.
Trotz der ſcheinbaren Beſtimmtheit, mit welcher das Gerucht
verbreitet wird, kann indeß verſichert werden, daß bis jetzt nicht
der mindeſte Grund vorhanden iſt, an eine Realiſation deſſelben
zu glauben.

Karlsruhe, d. 25. November. Die Großherzogliche
General Staatskaſſe tritt gegen den am badiſchen Aufſtand be-
theiligten Nepomuk Katzenmeyer von Konſtanz als Klägerin auf
und fordert von ihm 3,000,000 Fl., welchen Schaden er der
Staatskaſſe während der Revolution beigebracht habe. Es iſt,
da der Angeklagte flüchtig iſt, Beſchlag auf ſein vorhandenes
Vermoögen, das aber nur klein iſt, gelegt. Auch gegen den
ehemaligen Redakteur der „Seeblätter“ Fickler von Konſtanz,
macht die Staatskaſſe Forderungen und legt, da er flüchtig iſt,
auf ſeine Raritatenſammlung in Konſtanz Beſchlag. Barth,
der demokratiſche Leihhausverwalter in Mannheim, ſoll mit
40,000 Fl. durchgegangen ſein. Dieſes Gerücht wiederholt ſich
von Mund zu Mund und beſtätigt ſich nach einer neueſten Zei
tungsnachricht.

Naſtatt, d. 26. Nov. Die noch in den Kaſematten be-
findlichen Angehörigen des Freiſtaats Frankfurt werden nachſter
Tage in ihre Heimath gebracht werden. Die angekündigten

öſterreichiſchen Truppen ſollen erſt nach erfolgter Einſetzung der
neuen proviſoriſchen Central-Gewalt hier einrücken.

Stuttgart, d. 26. Nov. Bei dem Praſidium des ſtan
diſchen Ausſchuſſes iſt geſtern eine Note des Miniſters des Jn
nern vom 22. d. M. eingelaufen mit der Benachrichtigung: daß
letzterem von Sr. königl. Majeſtaät der höchſt ehrenvolle Auftrag
geworden die „vverfaſſungberathende Verſammlung“
in Hoöchſtihrem Namen zu eröffnen. Der Eroffnungs-Akt,
dem ſammtliche Departements Chefs beiwohnen, wird mit Ver
leſung des im Artikel 22 des Geſetzes vom 1. Juli und der
k. Verordnung vom 12. Nov. d. J. feſtgeſetzten Eides begonnen.
Nach feierlicher Verleſung der Eidesworte leiſten die Abgeordne-
ten von ihren Sitzen aus den Eid, indem ſie mit aufgehobenen
Fingern die Worte ſprechen: „Jch ſchwoöre es!“ Jſt der
Beeidigungs- Akt vorüber, ſo wird die Thronrede vorgetragen.
Die Regierung beharrt alſo auf dem in ihrer Verordnung vom
12. Nov. angeordneten, die Reichs Verfaſſung nicht beruhren
den Stande-Eide. Achtunddreißig von 64 gewahlten Abgeord-
neten, alſo uber die Hälfte, hat dieſen Eid für „verfaſſungs-
widrig“ erklärt. Bevor zwei Drittheile, alſo 43 Mitglieder,
den Stände- Eid abgelegt haben, kann die Verſammlung nicht
eröffnet werden, nicht berathen, nichts beſchließen. Ob die auf
den 1. Dec. einberufene verfaſſung revidirende Stände-Verſamm-
lung ins Leben treten kann, hängt ſomit lediglich davon ab,
ob die Achtunddreißig auf ihrer Weigerung beharren oder den
Eid ohne die frankfurter Reichs Verfaſſung am Ende doch zu
ſchwoören ſich entſchließen.

WMünchen, d. 26. Nov. Das dem Regierungsentwurfe
beiſtimmende Referat des Abg. Scharpff über die Emanci-
pation der Jſraeliten iſt in der vereinigten Sitzung des
erſten und dritten Ausſchuſſes II. Kammer mit 10 gegen 5
Stimmen angenommen worden drei Mitglieder fehlten.

Dresden d. 28. Nov. Heute fand die erſte ordentliche
Sitzung der J. Kammer ſtatt. Praſident Georgi eröffnete die
ſelbe mit einer Rede, in der er auf die beſondere Wichtigkeit
dieſes Landtags hinwies. Kaum je zuvor aäußerte er, gab es
in den Annalen unſerer Geſchichte einen wichtigern Augenblick,
eine ſchwierigere Aufgabe. Die Lage unſers engern Vaterlan-
des, die Lage Deutſchlands, ja eines großen Theiles von Eu-
ropa iſt durch die Ereigniſſe des vergangenen und dieſes Jahres
auf eine Weiſe erſchuttert worden, daß zaghafte Geiſter wohl

zuweilen von der Beſorgniß erfuüllt wurden, wir mochten auf
dem Gipfel einer Culturperiode angelangt ſein, es koönnte der
Wille der Vorſehung ſein, der jetzt lebenden Generation die Seg-
nungen des Friedens und der Civiliſation zu entziehen. Jndeß
könne man hoffen, fuhr der Redner fort, daß dieſe Beſorgniß
eine ungegrundete ſei, der deutſche Geiſt werde aus allen Stür-
men ſiegreich hervorgehen, und auch unſer weiteres Vaterland
werde, gekräftigt durch haltbare Jnſtitutionen, als ein Schirm
der wahren Güter des Lebens daſtehen. Trotz der beſchrankten
Kraft die der ſachſiſchen Volksvertretung zu Gebote ſtehe, die
ſes Ziel zu erreichen, da außer ihr liegende Verhaltniſſe hier
den meiſten Einfluß übten, würden doch die Beſtrebungen auch
in dieſer Beziehung nicht ganz ohne Erfolg ſein. Jm engern
Vaterlande gebe es aber zu heilen, auszubauen und zu verſöh
nen, damit dem äußern Frieden bald der tief erſchütterte Friede
der Gemüther, damit der Zeit der Erwartung die Zeit der Er
füllung folge. Man möge hoffen, daß es gelingen werde, dieſe
Aufgabe in ihrem größten Theile zu löſen, und daß bei dieſen
Beſtrebungen auch die Staatsregierung möglichſt entgegenkom-
men werde. Er hoffe, daß der Geiſt der Weisheit, der Ent
ſchiedenheit, aber auch der Maßigung und der Duldung gegen
Andersdenkende in dieſem Saale heimiſch bleiben werde. Nur
Ein Gefühl, das Gefühl für unſer Land möge alle erwärmen.
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Er werde ſich beſtreben, Allen gerecht zu werden, und ſo möge
die Kammer mit Gott an ihre Geſchäfte gehen. Auf der Ta
gesordnung ſtand als erſter Gegenſtand der Berathung die Land
tagsordnung. Auch hier hatten 8 Mitglieder (Mammen, Schenk,
Weinlig und Andere) einen dem in der II. Kammer (ſ. unten)
geſtellten gleichlautenden Antrag in Betreff der vorgelegten Land
tagsordnung eingebracht, der auch hier einſtimmig angenommen
würde. Der Staatsminiſter v. Frieſen hatte ebenfalls in dieſer
Kammer eine langere Verwahrung eingelegt.

Dresden, d. 28. Nov. Jn der heutigen Sitzung der
II. Kammer hatten ſich drei neue Abgeordnete legitimirt und
wurden vorläufig bis zur Prüfung der Wahlakten zugelaſſen.
Nachdem dieſe und die wieder eingetroffenen Abgg. Wagner aus
Schneeberg (bisher beurlaubt) und Sommer aus Sernſtadt
(krank geweſen) verpflichtet waren, wurde ein Antrag wegen der
Landtagsordnung vorgeleſen. Dieſer Antrag, unterzeichnet von
den Abgg. Biedermann, Dammann, Funkhänel, Hähnel, Ha
ring, Haubold, Hohlfeld, Jacob, König, Muller aus Neuſalza,
Thallwitz, Trenkmann, Wagner aus Dresden und Ziesler, alſo
ein Compromiß aller Parteien, geht dahin: Die Kammer möge
den vorgelegten Entwurf zu einer Landtagsordnung mit den
nachſtehend näher bezeichneten Aenderungen proviſoriſch bis zur
definitiven Feſtſtellung einer Geſchaftsordnung auf dem verfaſ
ſungsmäßigen Weg annehmen. Der Antrag wurde einſtimmig
angenommen. Die beantragten Aenderungen aber bezwecken
unter Anderm eine ſo ausgedehnte Polizeigewalt des Kammer
präſidenten, daß ſelbſt die Regierungskommiſſare ſeinem Ord-
nungsruf unterworfen ſein ſollen Beſeitigung des Abtheilungs-
weſens unter Wiederherſtellung der Ausſchüſſe und Feſtſtellung
einer von der Regierung und der andern Kammer ganz unab-
hangigen Souverainetät jener Kammer in ihren innern Ange-
legenheiten. Miniſter v. Frieſen widerſprach zwar der proviſo-
riſchen Annahme des Antrags nicht, verwahrte aber die Regierung
gegen eine Unterordnung unter die Kammer, da die Regierung den
Grundſatz der Gleichberechtigung feſthalre. Abg. v. Dieskau nahm
dagegen ſogleich Anlaß, gegen jeden Eingriff in die Autonomie
der Kammer von Seiten der Regierung Verwahrung einzulegen.
Nach der Tagesordnung folgte nun die Beſchlußfaſſung: ob die
Kammer die Erlaſſung einer Adreſſe auf die Thronrede beſchlie-
ßen wolle? Für beide Kammern hatte man vorher verabredet,
ſich wo moöglich einſtimmig und ohne Debatte gegen eine Adreſſe
zu erklären. Jn der I. Kammer war Alles nach Verabredung
gegangen in der II. Kammer aber ſprach Abg. v. Dieskau für
die Adreſſe. Jhm entgegnete Abg. Biedermann, daß bei der
ohnehin ſchon langen Verzögerung der Landtagsarbeiten ein neuer
Zeikverluſt mit Berathung der Adreſſe nicht angemeſſen ſcheine;
daß der Zweck der Adreſſe wirkſamer durch Jnterpellationen
und Antrage zu erreichen ſei, und daß eine Adreſſe als Aus-
druck der Geſammtvertretung nicht rathſam ſcheine, da jetzt noch
faſt ein Drittel der Volksvertretung fehle. Die Erlaſſung einer
Adreſſe wurde darauf gegen 6 Stimmen der außerſten Linken
abgelehnt. gie

Dresden, d. 29. Nov. Jn der heutigen Sitzung der
II. Kammer wurde beſchloſſen, über den Antrag des Abg.
Oberlieutenant Müller auf baldige Aufhebung des Kriegszuſtan-
des ohne vorherige Begutachtung durch eine Deputation, alſo
in einer der nächſten Sitzungen zu verhandeln.

Altenburg, d. 28. Nov. Das Miniſterium macht
bekannt, daß, nachdem der Verwaltungsrath der auf Grund
des Vertrags vom 26. Mai d. J. und der bezuüglichen Acceſ
ſionsurkunden verbündeten deurſchen Regierungen in ſeiner
Sitzung am 17. Nov., die definitiven Beſchluſſe in Betreff der
allgemeinen Wahl der Abgeordneten zum Volkshauſe des nach
ſten Reichstages für den ganzen Bereich der auf Grund des wird auf 32,349 Fl. angegeben.

Vertrags vom 26. Mai d. J. verbündeten deutſchen Staaten,
auf den 1. Januar 1850 ausgeſchrieben habe, auf höchſten Be
fehl dieſe Beſchlüſſe in Geſetzeskraft hiermit zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, und die mit Vorbereitung der Wahl zum
Volkshauſe beauftragten Behörden noch beſonders angewieſen
werden, dieſes Geſchäft ſo zu beſchleunigen, daß die Hauptwahl
der für das hieſige Land zum Volkshauſe zu erwählenden Ab
geordneten jedenfalls am 31. Januar 1850 ſtattfinden könne.

Gotha, d. 25. Nov. Die Nachricht, daß in Koburg eine
Petition an den gegenwärtig daſelbſt weilenden Herzog gerichtet
worden ſei, zum Behufe der Beibehaltung des geheimen Staats
raths Bröhmer im Staatsdienſte, hat hier in manchen Kreiſen
Mißſtimmung erregt, da derſelbe einestheils wegen ſeiner Vor
liebe fur Koburg, anderntheils wegen ſeiner antipreußiſchen
Geſinnung er legte nach dem durch Stein bewirkten An
ſchluß des Herzogthums an Preußen ſeine Stelle nieder hier

viele Gegner zaählt. (OPA.-Ztg.)Bernburg, d. 25. Nov. Der Landtag hat auf Wunſch
des Miniſteriums die Genehmigung des Beitritts der hieſigen
Regierung zu dem Jnterim ertheilt.

Kiel, d. 25. Nov. Unſere junge 20jahrige Mannſchaft
wird mit dem groößten Eifer im Gebrauch der Waffen geuübt,
ſo wie die altere Mannſchaft im Felddienſt und im Scheiben-
ſchießen regelmäßige Uebungen abhaält. Unſere Kanonenbote ſind
alle bis weiter aufgelegt, nur der „„Bonin und die „Elbe“
ſind in ſchlagfertigem Zuſtande verblieben. Einige ungariſche
Offiziere haben in letzter Zeit der Statthalterſchaft ihre Dienſte
angeboten ſind aber bis jetzt nicht angeſtellt worden.

Flensburg, d. 26. Nov. Nach einem eben eingegange-
nen mündlichen Berichte aus dem Hannoverſchen, den wir fur
ſehr glaubwürdig halten, werden daſelbſt 10,000 M. an der
Elbe zuſammengezogen, die für Schleswig Holſtein beſtimmt

ſein ſollen (O. T.)Wien, d. 25. Nov. Heute wird folgende telegraphiſche
Depeſche des Miniſters des Jnnern aus Linz vom 24. Novbr.
veroöffentlicht: „„Se. Majeſtät ſind heute um 41 Uhr in Linz
angekommen und in der auf das feſtlichſte geſchmückten Stadt
mit enthuſiaſtiſchem Jubel begrüßt worden. Prag haben Se.
Majeſtät, nachdem Sie dem Tages zuvor angekommenen Prin-
zen von Sachſen einen Beſuch abſtatteten, geſtern am 23. d. M.
um 5 Uhr früh verlaſſen und die Reiſe ohne Unterbrechung bis
Budweis fortgeſetzt.

Wien, d. 26. Nov. Der Kaiſer iſt heute Vormittag
in Begleitung des Generaladjutanten Grafen v. Grünne von
ſeiner Reiſe von Prag uüber Linz in Schönbrunn eingetroffen.

Die neueſte Poſt aus Konſtantinopel bis zum 9ten l. M.
bringt keine erheblichen Mittheilungen. Am S. hatte der bevoll-
mächtigte ruſſiſche Miniſter Herr Titoff eine mehrſtündige Kon-
ferenz mit dem Großvezier. Das franzoöſiſche und engliſche Ge
ſchwader ankerten fortwährend in der Dardanellenſtraße. Die
ſamiotiſchen Abgeordneten haben mit den beruhigendſten Ver
ſicherungen von Seite des Großvezirs Konſtantinopel verlaſſen.
Es wurde ihnen Verzeihung verheißen, wenn ſie den illegalen
Weg verlaſſen und wieder ihre frühere aufrichtige Anhanglichkeit

an die Pforte an den Tag legen. (Ll.)
Ungarn.

Preßburg, d. 24. Nov. Geſtern ſind fünf Kiſten
Silber und Gold, Gorgey gehörig, welches in der komorner
Sparkaſſe hinterlegt war, nach Wien expedirt worden; und
zwar: drei Kiſten im Sporcogewicht von 955 Pfd. angeb-
lich Silberbarren. Ferner zwei Kiſten im Sporcogewicht von
213 Pfd., angeblich Goldmünzen. Der Geſammtwerth davon

(O. L.)
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Ttalien.
Der General Bärgguay d'Hilliers iſt am 19. November

um 5 Uhr Morgens in Rom angekommen. Um 10 Uhr be-
gab er ſich zu Monſ. Savelli, dem Miniſter des Jnnern und
der Polizei, und um Mittag nach dem Quirinal, wo die drei
Cardinaäle ſeinen Beſuch entgegennahmen. Schon zwei Stun-
den ſpäter erſchienen Jhre Eminenzen im Palazzo Colonna, der
Wohnung des Generals, um ſeinen Beſuch zu erwidern,
eine Aufmerkſamkeit, die allgemein auffiel. Von den Abſichten
des neuen Befehlshabers, ſo wie von ſeiner Unterhaltung mit
den Cardinalen verlautet noch nichts. General Roſtolan hat
ſeine Stelle am Morgen des 20. November niedergelegt eine
am vorhergehenden Abend angeſchlagene Proclamation verkuün-
digte ſeine bevorſtehende Abreiſe. Er wollte ſich am 21. Nov.
nach Portici begeben und von da nach Frankreich zurückkehren.
Es iſt dem General gelungen, ſich in Rom die allgemeine Ach-
tung zu erwerben, und er wird ein gutes Andenken daſelbſt
hinterlaſſen. Einige Tage ſpäter gedachte Hr. v. Corcelles nach
Neapel abzureiſen. Es ſcheint feſt zu ſtehen, daß die Ruck-
kehr des Papſtes auf unbeſtimmte Zeit verſchoben iſt.

Frankreich.
Paris, d. 26. Nov. Der Praſident der Republik hat

die neu ernannten Prafekten bei ſich verſammelt und an dieſel-
ben eine langere Rede gehalten, in der er ſie anweiſt, ſeine be-
kannte Botſchaft als Norm ihrer Amtsthätigkeit zu nehmen.
Gegen den Schluß der Rede aäußerte er: „Sie haben die künf-
tige und konſtitutionelle Wiedererwahlung des Hauptes der
Executivgewalt vorzubereiten.“ Natürlich machen dieſe Worte
ein außerordentliches Aufſehen. Es ſollen Veränderungen
im Kabinet bevorſtehen, da ein Mitglied deſſelben ſich zurück-
ziehen will.

Die Beilegung des Zwiſtes mit Marokko wird in dem
Moniteur algerien vom 20. November offiziell angezeigt. Am
8. Nov. hat die marokkaniſche Regierung alle verlangte Satis-
faction gegeben, und an demſelben Tage wurde auf allen Con-
ſulaten die franzöſiſche Flagge wieder aufgezogen.

Unter der Ueberſchrift: Oie Orleans und die Bona-
parte, enthält die Allgemeine Zeitung aus Paris vom 22.
Nov. folgende Angaben Das Lager der Orleaniſten befindet
ſich ſeit einigen Wochen in einer jammervollen Rathloſigkeit,
und man geht aus dieſem Grunde mit dem Plan um, ſich neue
Verhaltungsbefehle aus Claremont kommen zu laſſen. Thiers
und Berryer arbeiten unaufhoöörlich an einer vollſtändigen Aus-
ſöhnung der beiden bourboniſchen Linien, und man verſichert,
daß Ludwig Philipp mit den Planen dieſer beiden Staats-
männer vollſtändig uübereinſtimme. Auch die Herzogin von
Orleans iſt nachgiebiger geworden. Der Prinz von Joinville
und der Herzog von Aumale dagegen beharren auf ihren An-
ſichten, denen zufolge die Juliusdynaſtie nur noch eine Zeitlang
ruhig abwarten ſolle, was die Verhältniſſe in Frankreich bringen.
Jhrer Anſicht nach gehört die Zukunft dem Hauſe Orleans.
Die Conſtituirung einer kräftigen parlamentariſchen bonaparti-
ſchen Fraction in der Nationalverſammlung will durchaus nicht
gelingen. Der Name des Prinzen von der Moskowa, der an
der Spitze derſelben ſteht, flößt kein beſonderes Vertrauen ein.
Auch das Lager der Nationaliſten will nicht zunehmen, trotz der
vielfachen Zugeſtändniſſe der regierungsluſtigen Patrone. Gelingt
es Emil de Girardin, in die Kammer gewählt zu werden und
es iſt alle Ausſicht dazu vorhanden, ſo konnen wir uns auf
eine ganz neue Partei gefaßt machen. Ludwig Bonaparte ſoll
neulich geäußert haben, daß er, falls der Hauptredacteur der
„„Preſſe“ zum Volksvertreter auserkoren wird, denſelben ins
Miniſterium zu berufen gedenke.

Pame d. 25. Novbr. Jm Elyſeée ſoll ernſtlich von Wie
derherſtellung des Staatsſecretariats, wie es als eine Art von
geheimem Miniſterium unter Napoleon beſtand, die Rede ſein
man nennt Maret de Baſſano fur dieſen Poſten.

Der bonapartiſtiſche Repräſentanten Verein laßt heute in
den Journalen mittheilen, daß er gar keine Liſte ſeiner Mitglie-
der veröffentlichen werde und daß die bisher unbefugt verofſent
lichten Liſten ungenau ſeien.

Während im Jnnern die Parteien einander immer ſchroffer
gegenüber treten, während die bisher ſocial-conſervative Majori
raät der vollſtändigen Aufloſung in ihre politiſchen Elemente nahe
iſt, wahrend die legitimiſtiſchen und imperialiſtiſchen Organe ſich
aufs heftigſte bekämpfen und die äußerſte Rechte bald gegen die
Orleaniſten, bald gegen die Bonapartiſten mit dem Berge
ſtimmt, ſcheint jetzt auch nach außen der politiſche Horizont ſich
zu verdunkeln. Abgeſehen von der großes Aufſehen machenden
Kunde in Betreff eines moglichen bewaffneten Confliktes zwi
ſchen Oeſterreich und Preußen, erregt die ruſſiſch-turkiſche Frage
noch immer ſelbſt bei den beſonnenſten Politikern Beſorgniſſe.
Sogar das „Journal des Debats“ beſpricht allen Ernſtes die
moglichen Folgen, welche ein langeres Verweilen der engliſchen
Flotte in den Dardanellen haben konnte. Es meint, daß Eng
land dabei, wie jetzt die Dinge ſtanden, nur eine durch nichts
gerechtfertigte formliche Herausforderung zum Streite bezwecken
könne, was von unermeßlichen Folgen ſein wurde. Der Kaiſer
von Rußland habe nachgegeben, als er Unrecht hatte; es ſei
aber ſehr die Frage, ob er jetzt, wo er im Rechte ſei, wieder
nachgeben werde. Das „Journal des Debats“ ſchließt mit dem
Ausſprechen einer tiefen Beſorgniß vor einem großen europaäi-
ſchen Kriege, wobei Frankreich und das übrige Europa genö-
thigt ſein wurden, ſich je nach der Lage und den Umſtanden
für England oder fur Rußland zu erklären. Es fallt auf, daß
das genannte Blatt gerade heute ſolche Befurchtungen außert,
nachdem es erſt geſtern mit den übrigen hieſigen Journalen nach
engliſchen Blaättern gemeldet hat, daß die engliſche Flotte nach
W die Dardanellen verlaſſen und nach Malta zurückkehren
werde.

Paris, d. 27. Novbr. Die „pPatrie“ erklart, daß die
Demiſſionen unſerer Geſandten in Petersburg und Wien, La-
moriciere und Beaumont, offiziell ſeien. Beide haben in moti-
virten Schreiben ihre Demiſſionen an den Miniſter des Aus-
wärtigen gerichtet, und dieſelben ſind angenommen worden. Jn
einer der nächſten Verſammlungen des Miniſterrathes wird die
Ernennung ihrer Nachfolger Statt finden. Nach dem „„Evene-
ment“ wird der „Moniteur“ heute den Rücktritt der beiden
Geſandten melden. Die „Liberté“ legt ihrem Schritte bei ihren
bekannten nahen Beziehungen zu Cavaignac große Wichtigkeit
bei „in einem Augenblicke, wo die demokratiſche Partei gegen
die Unternehmungen der perſönlichen Regierung auf der Hut iſt.“

Großbritannien urd Jrland.
London, d. 26. Novbr. Der Oſtindienfahrer „Minerva“

hat Nachrichten vom Cap gebracht, die bis zum 28. Septbr.,
alſo ſechs Tage weiter als die zuletzt angekommenen, reichen.
Der Gouverneur, Sir H. Smith, befand ſich in der Capſtadt.
Die durch die Ankunft des StraäflingsSchiffes verurſachte Auf-
regung dauerte unvermindert fort. Die „Anti-ConvictAſſocia
tion“ hatte alles Mögliche gethan, um den Gouverneur zu be
wegen, das Schiff und deſſen Ladung auf ſeine Verantwortlich
keit nach Ascenſion oder irgend einem anderen Orte zu ſchicken.
Er hatte ſich jedoch ſtandhaft geweigert, dieſem Verlangen nach
zukommen, und in einem an den Verein gerichteten Manifeſte
erklärt, er nehme tiefen Antheil an der Sache der Coloniſten,
könne jedoch, ohne vorher Befehl von der Regierung erhalten



zu haben, keine Schritte in dieſer Angelegenheit thun. Zugleich
wies er darauf hin, wie gefährlich es ſei, irgendwie in die Be
ſtimmung dieſer Sträflinge einzugreifen. Wenn man ſie z. B.
nach einem anderen Hafen, als nach dem ihnen von der geſetz
maßigen Behörde angewieſenen, ſchaffe, ſo könnten ſie leicht
aufſtehen, die ganze Schiffsmannſchaft ermorden und ſich befreien,
da ſie ſich dazu unter den gegebenen Umſtanden berechtigt fuh
len würden. Alle Lieferungen an das Heer, die Flotte und
ſämmtliche Regierungs Anſtalten waren von den Coloniſten ver
boten worden. Der Gouverneur war daher gezwungen, ſich
ſein Brod in ſeinem eigenen Hauſe zu backen.

Nach Briefen aus Malta vom 12. November iſt die eng-
liſche Flotte aus den Dardanellen nach der Bucht von Sala-
min geſegelt. Einige engliſche Schiffe hatten auf dem ſchlechten
Ankergrund Schaden erlitten.

T 8f. Brief. Geld. Zf. Brief. Geld
r. Freiw. Anl. 5 1068 106 Pomm. Pfnudbr. 3 95l
t. Schuldſch. 32 89 88 K. u. Nm. do. 3 95Seeh. Pr. -Sch. 1012/, 101 Schleſiſche do. 31 94

Kur u. Neum. o. Lit. B. ga-Schuldverſchr. 3 858 rant. do. 3 iBrl. Stadt-Obl. 5 103 Pr. Bk.A.-Sch. 94
do. o. 3 87/ WWſtpr. Pfandbr. 31 90 89 Friedrichsd'or 137 13

Großh. Poſ. do. 4 100 99 And. Goldm. à

do. 31 90 5 12 12Oſtpr. Pfandbr. 3 942 Disconto
Eiſenbahn Läctien.

Stamm Zf. Zf.wer Berl. Hambg. 4/, 988/, bz. u. G.
A. B. 4 90 bz. u. G. do. II. Serie 95* bz.

do. Hamb. 483/, à 83 bz. o. Pottd.M. 4 918/, B.
do. St.Star. 4 1098 bz. u. B. do. do. 5 101 by.
do. Potsd M. 4 67 66/, à 6777, bz. do. do. Litt. D. 5 88 bz.
Magd.-Hlbſt. 4 143 G. u. G. do. Stettiner 5 106 B.
do. Leipziger 4 gd. Leipz. 2 SHalle Thür. 4 66/, bz. u. B. Halle Thür. 97 bz.
Cbln Mind. 35,,96 95 à bz. Cöln Wind. 4/,100/, G.do. Aachen 4 47 bz. do. do. 5 1027, bz.
Bonn Cöln 5 S Rh. v. St. gar. 3
Düſſeld.-Elf.4 2 1.Priorität 4 SSteel. Vohw. 4 o. St. Pr. 4 78 G.Nſchl. Mark. 3/,1841/, etw. bz. u. B. Düſſeld.eElf.

do. 3weigbhu. ſchl.Märk. 4 92/, bzObſchl. L. A. 31/,109 bz- do. do. 5 103 B
do. Lit. B. 3 106 bz. do. III. Serie 5 102 b

CoſelOderb. a do. 8wgbhn. aBresl. Freib. 4 S do. do. 5Krak.Obſchl. 4 721 à 72 bz. u, B. Oberſchl. 4
Berg. -Märk.! 4 47 B. Krak.Obſchl. 4
Starg. Poſ. 3/,848 G. CoſelOderb. 5
BriegNeiſſe 4 2 teel. Bohw.! 5
Mgd.Wittb.! 4 65 bz. u G. re re
Quitt. S. Berg. Mark. 5 100 B.Aach.Maſtr. a s
Ausl. Hb. Ausländiſcher.-W.Ndb. 4 51 bz. Stammo. Priorit.) 5 100 G. x re

iel-Alt. Sp. 5
Amſt. R. Fl. 4

Berl. Anhalt! 4 194 bz. Mlb. Thlr. 4 33 bz.
Getreidepreiſe.

(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)
Halle der 29., November.

Weizen 23 J 9 bis 1 28 9Roggen a 27 6 1 1 3Gerſte o 22 6 26 3Hafer 16 3 20

6

Nordhauſen, den 27. November.

Weizen 1 20 bis 1 28 Gerſte 24 e bis 28Roggen 27 e r Hafer S 7 gen
Rüböl der Centner 15/, „5.
eeinöl, der Centner 121

Magdeburg den 29 November. (Nach Wispeln.)

Weizen 35 43 Gerſte 20 22Roggen 26 27 Hafer 15 17
Berlin den 29. November.

Weizen nach Qualität 52——56
Roggen loco und ſchwimmend 27——29

pr November 268/, u. 27 bz. 27 Br. 26, G.
December 27 Br. 265,
pr. Frühjahr 272/, Br., 27 à 27 G.

Gerſte, große loco 24—26
kleine 20--22

Hafer loco nach Qualität 16-—18
pr. Frühjahr 50pfd. 16 Br. 16 G.

Rüböl loco 14
pr. November 14 u. 145 bz., 14 Br.

November December 14 u. 14 b z
December Januar 14 Br. I G.Januar, Februar 14 bz. u. Br. 137 S.

Februar März 137/, Sr. 13 G.
März April 132/, bz. u. r.
April Mai 13 Sr. 13 u. 13 bz.Leinöl loco 122/, Br. 121 G.

November December 12 Br., 12 6.
pr. Frühjahr 11 bz. u. Br.

Mohnöl 15 à 15
Palmöl 12 à 12
Hanufeél 13/, F.
SüdſeerAhran 12
Spiritus loco ohne Faß 14!/, verk.

mit Faß pr. November 14 Br. 148/ G.
November December 148 Br. 14 G.
pr. Frühjahr 152 Br. 15 G.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 29. November Abends 5 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 2 Zoll.
am 30. November Morgens 7 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 2 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 29. November 45 Zoll unter 0.

Fremdenliſte,.
Angekommene Fremde vom 29. bis 30. November.

J Kronprinzen Hr. Rittergutsbeſ. Graf v. Bernſtorff m. Fam.
a. Gartow. Hr. Amtm. Mehler a. Nordhauſen. Die Hrru. Kaufl.
Kattenbuſch a. Werden, Lehmann a. Köln, Horn a. Stettin Fried
rich a. Erfurt, Krauthauter a. Aachen.

Stadt Zürich Die Hrru. Kaufl. Zilleſſen a. Aachen, Lürges a. Düſ
ſeldorf, Strube a. Magdeburg, Falk, Breſſer u. Richter g. Berlin,
Eſch a. Aachrn, Arnhold a. Hildesheim. Hr. Sprachlehrer Maßode
a. Berlin. Hr. Dir. Dr. Göden a. Salzburg-

Golduen Ring Hr. Pred. Förſter a. Höhnſtedt. Hr. Oekon. Brandt
a. Oſendorf. Hr. Rentier Rohrborn a. Nordhauſen. Hr. Kaufm.
Rumpf a. Erfurt. Frau Dr. Schilling a. Naundorf. Frau OAmtm.
Aſengraver a. Oberreinsdorf. Frau Mühlenbeſ- Wollmächer a.

örau.

Engliſcher Hof Hr. Cand. theol. Rocholl a. Wien. Hr. Dr. phil,
Lazarus a. Berlin. Die Hrru. Kaufl. Zöllner a. Nürnberg, Wolf
a. Stettin. Hr. Partik. Malinzky a. Petersburg. Die Hrrn. Fabrik.
Kuhnert a, Baſel, Streit a. Prag. 38Goldnen Löwen: Die Hrru. Kaufl. Kanzar a, Danzig Döhler a.

Bremen, Gottſchalk a. Bernburg Hr. O2mtm. Schreiber a. Schwe
rin. Hr. Paſtor Grauer a. Edersleben.

Stadt Hamburg Hr. Gutsbeſ. Heinſius a, Weſtpreußen. Hr. Fabrik
herr Dähnert a. Jſerlohn. Hr. Rechts Anwalt Hanſtein a. Magde
burg. Hr. Ockon. Thomas a. Leipzig. Die Hrrn. Kaufl. Gieſecke
a. Dresden, Gehrhardt a. Berlin, Fuchs a. Mannheim.

Goldne Kugel Die Hrrnu. Kaufl. Stephan Frankfurt, Raſch a.
Hr. Förſter Stroze g. PaderbornStargard, Minner a. Arnſtadt.

Fräul. Klinz a. Meiningen.
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4 Bekanntmachungen.
Aufforderung an Muſiker.

Unter ſehr vortheilhaftem Engagement
werden noch ein Oboebläſer und zwei
zweite Clarinettiſten im Muſikchor
des Königl. Preuß. 15. Jnf. Regiments
(jetzt in Hamburg) angenommen mo-
gen daher hierauf Reflectirende ſich recht
bald bei mir melden.

Halle, den 30. November 1849.
A. Wilſchauer, Muſikus.

Ein Mädchen von geſetzten Jahren fin-
det in einer auswärtigen Reſtauration einen
Dienſt. Näheres Halle, Steinweg Nr.
1715.

Haaſenfelle kauft das Stück zu 5
6 und Kaninchen das Stück zu

1 6 Ernſt Lauterhahn,Leipzigerſtraße Nr. 279.

8000, 4000, 3000, 2000, 1000, 600
u. 400 ſind auszuleihen durch den
Actuar Dancker, Schmeerſtr. Nr. 480.

Garten Verpachtung.
Der Garten auf der Lucke Nr. 1403

iſt von jetzt an zu verpachten. Er enthält
4 Morgen, ein geräumiges Gewaächshaus,
circa 50 Stück Miſtbeetfenſter. Alles Na
here iſt daſelbſt beim Eigenthümer zu er-
fahren.

Zur Klein-Kirmeß in Holleben,
Sonntag den 2. December, ladet freund-
lich ein

Gaſtwirth Julius Saft.

Bad Wittekind.
Sonntag Nachmittags von 3 Uhr an

Concert von Geſchwiſter Drechsler.

Feldſchlößchen.
Sonntag den 2. d. M. ladet zu friſchen

Pfannkuchen und Tanz freundlichſt ein
Weiſe.

Ein vierjahriger Ochſe, groß und ſehr
gut genährt ſteht zum ſofortigen Verkauf
bei Böttger in Alberſtedt b. Schraplau.

Holz-Auetion.
Donnerstag den 6. December d. J. ſoll

bei mir eine Quantität Holz, als: Ru-
ſtern, Pappeln, Weiden, worunter viel
Nutzholz iſt, an den Beſtbietenden ver-
kauft werden. Kaufluſtige wollen ſich im
hieſigen Wirthshauſe einfinden.

Auguſt Gaentſch
in Unter-Maſchwitz.

7

So eben erſchien und iſt in der S
lung (Pfeffer) zu haben:

Grundriß

Für die Leſer der Vovae epfstolae obscurorum virorum.
chwetſchke'ſchen Sortiments Buchhand

MBBDICINA MENXN TIS
oder

Sächſiſch Hannoverſcher

der Logik.
Ein Leitfaden

zum Selbſtſtudium und zum Unterrichte auf
höheren Lehranſtalten.

gr. 8. geh. Preis 19

Brauerei- Verpachtung.
Eine ſehr lebhaft betriebene, in einer

Stadt von mehr als 4000 Einwohnern
des Merſeburger Regierungsbezirks bele-
gene Brauerei, worüber ich das Nähere
mitzutheilen bereit bin, ſoll vom Januar
1850 ab im Wege des Meiſtgebots ver-
pachtet oder nach Befinden verkauft wer
den. Zur Annahme der Gebote habe ich
einen Termin auf

den 15. December d. J. 10 Uhr
in meiner Wohnung anberaumt, wozu ſo
lide und cautionsfähige Unternehmer ein-
geladen werden.

Querfurt, d. 28. November 1849.
Der Rechts Anwalt

Lewien.

Weinflaſchen jeder
Art kauft

Vriedr. Kühl.
Geſuch.

Jemand, der gut rechnet, im ookono-
miſchen Fache erfahren, ſucht entweder bei
einem der hieſigen Herrn Vermeſſungs
Beamten, in einer Fabrik oder dergl. an
gemeſſene Stellung.

Gefallige Offerten wolle man unter der
Adreſſe B. A. franco in der Expedition
dieſes Blattes abgeben.

Stark ſchäumendes holländiſches
Scheuerpulver

in Packeten von t à I
Das vorzuglichſte und wohlfeilſte Pra-

parat zum Scheuern von Zimmern, hol-
zernen Gefäßen c. empfiehlt allen Haus-
frauen C. Haring, Nr. 200.
Königs-Waſch- und Badepulver.

Dieſes billige vorzugliche Waſchmittel,
welches, frei von allen ſcharfen Beſtand-
theilen, ungemein wohlthaätig auf die Haut
wirkt, indem es dieſelbe bis in die inner-
ſten Poren reinigt und ſie zart und weiß
macht, empfiehlt in Schachteln mit Ge-
brauchsanw. à 3 C. Haring.

Ein gut empfohlenes Kindermadchen,
das wo möglich ſchon bei vornehmen Herr-
ſchaften als ſolches gedient hat, kann ſich
ſogleich melden bei Frau Möbius am
Troödel Nr. 782.

Sonntag Concert in der Wein-
traube. Stadtmuſikchor.

Dietrich, Bandagiſt, Leipzigerſtraße,
empfiehlt Bandagen jeder Art.

Holz- Auction.
Montag den 3. December d. J. Wor-

mittags 9 Uhr ſollen im ſ. g. „Zorges“
bei Lieskau circa 160 Schock Haſelnuß-
und eichenes Wellholz, 6 Schock Reifſtan
gen und 6 Schock Dornen, offentlich meiſt-
bietend unter den im Termin bekannt
zu machenden Bedingungen verauctionirt
werden.

Gimritz bei Halle, den 26. Nov. 1849.
C. Bartels.

Holz-Auetion.
Montag, den 10. December d. J.

von Morgens 9 Uhr an ſollen circa 200
Looſe ſtehende Eſchen, Pappeln, Ellern
und Weiden, theils Nutz, theils Brenn
holz, in dem ſogenannten „Ellerberge“
bei Weſenitz meiſtbietend verkauft werden.

Staffelſtein.
Haſelnüſſe empfehlen und verkaufen

billigſt an Wiederverkäufer
Gebrüder Pröpper.

Ein tüchtiger Muſikgehülfe, der vor
züglich gut Flöte bläſt und andere Jn
ſtrumente mehr, findet ſogleich Unterkom
men bei den

Berghautboiſten zu Dölau b. Halle.

Ausgezeichnete Oelkuchen, gut aufwei
chend, 4 W ſchwer, mit wenig Dotter ver
miſcht, verkauft billig der Mäkler Oehme
in Roſenfeld.

Sonntag, den 2. December, ladet zum
Pfannkuchenſchmaus ergebenſt ein

W. Weber in Hohenthurm.



Das Neubleg-, Spiegel und Polsterwaaren- Nagain

O. ettenborn n ae,,Märkerstrasse und Kuhgassenecke,
empfiehlt zu den billigſten Preisen Zum bevorstehenden Weih-
nachtsfeste Sein vorzüglich grosses Lager der neuesten Gegen-
Stände in h umd Polsterwaaren, namentlich Chaiseslongütes,
Etagères, Schlafsophas, Prinzess-Courvaisen, Bretzel-Sophas mit
Tisch, Divans, Damenstühle, Comptoirsessel, Tabouretstühle mit
Polster und Rohr, Ottomannen und Schlafscühle mit und ohne Be-
zug, Baroque-Spiegel, Goldrahmen, Spiegel, Trumeaux in allen
Grössen U. S. W. Auch für Kinder, pasvend zu Weihnachtsge-
Schenken, hält dasselbe ein grosses Lager von Nippes-, Glas-
umd Silberschränkehen, Kleine Sophas, Kommoden, Wiegen, Him-
melbettchen, Toilettspiegel, Lichtschirmme, Nährahmen u. dgl. m.

Mein Lager von ächtem Porzellan und insbeſondere von Taſſen, worauf der grea großen Auswahl und der außer-ordentlichen Billigkeit wegen ganz vorzüglich aufmerkſam mache, wurde durch die bekannten weikurze Zeit fehlten, wieder vervollſtaändigt. h v eigen und. ord; Kaſſen welche
Puppenköpfe in allen Nummern, Nippfiguren und kleine Kinderſervice werden zum Fabrikpreis abgegeben.

M. A. Bekel, im Waagegebaude.

Wahrheit und keine Täuſchung! Schachſpiele von Elfenbein,
Das Lager fertiger Herren Garderobe Schachbretter, Damenbretter u.

W r erhieltvon B. Saal. Leipziger Straße Nr. 396, S t der alten Poß.
im Hauſe des Herrn Conditor Lehmann,

empfing als ganz etwas Neues, direkt aus Hamburg,
Wasser dichte Düffel- und Walk- Tweens

in ſehr ſchönen Farben dieſe Stoffe zeichnen ſich beſonders durch ihre ſehr gute Dunnen
Qualität, und das fertige Kleidungsſtück durch den ſehr ſchönen und gefälligen billigſt bei

et S r r n mit Vournuſſen, doppelt wattirt,lletots, Tuch- und Buckskin-Tweens und Röcken, Calmuck- Stadttheater iNöcken und Tweens in allen Farben Tuch und Buckskin-Veinklei Sonntag den en. v
dern Sammet, ſeidnen und wollnen Weſten, Haus, Schlaf u. Com ſchwender, komiſches r Ver-
toirRöcken, Knaben und Kinder- Anzügen ſehr reichhaltig aſſortirt iſt. chen in 3 Abtheilun en d uns

die T bei W u e Arbeit ſo ſehr niedrig geſtellt, gen v. Raimund.
a einem Jeden moglich iſt, ſich für den Winter mit warmen Kleidungsſtücken ie gizu verſehen. Man überzeuge ſich von der Wahrheit und bemühe ſich bei gütigem S r e

Bedarf nach dem Garderobe Magazin von B. Saal Leip d. M. Nachmittags 3 Uhr im Stadtthea
ziger Straße Nr. 396, im Hauſe des Herrn Conditor Lehmann. ter. Nummern zu dieſer Verlooſung ſind

bei Herrn Kaufm. Kitzing am MarktF. Fr. Leipzigerſtr. Nr. 322, er et tenempfiehlt ſich mit einer großen Auswahl Kutſchwagen zu ganz Alicke und im n r d
Theater-Bureau Nr. 5ſoliden Preiſen. am Theater täglich zu ab m

Eine hübſche einflammige Ladenlampe
iſt billig zu verkaufen Neunhaäuſer Nr. 200.

poln. Theer in Gebinden
Friedr. Schlüter.

Sebauerſche Buchdruckerei in Halle.
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Beilage zu Nr. 280 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Sonnabend, den I. December 18M9.

Berlin, d. 29. November. (Schluß der in der geſtrigen
Nr. d. Cour. begonnenen Königl. Preußiſchen Verord-
nung zur Ausführung der Wahlen der Abgeordneten
zum Volkshauſe des deutſchen Parlaments.)

H. 1. Die Abgeordneten zum Volkshauſe werden von Wahlmännern
in Wahl-Kreiſen, die Wahlmänner von den Wählern in Wahl
Bezirken gewählt.

H. 2. Die Zahl der in jeder Provinz zu wählenden Abgeordneten
weiſt das anliegende Verzeichniß nach.

H. 3. Die Bildung der Wahl- Kreiſe iſt, nach Maßgabe der durch
die letzte Volkszählung ermittelten Bevölkerung von den Ober Präſiden-
ten dergeſtalt zu bewirken daß in jedem Wahl Kreiſe 1 Abgeordneter
gewählt wird.

H. 4. Auf jede Vollzahl von 500 Seelen iſt ein Wahlmann zu wählen.
H. 5. Behufs der Wahl der Wahlmänner werden Gemeinden unter

1500 Seelen, ſo wie nicht zu einer Gemeinde gehörende bewohnte Beſitzun
gen, von dem Landrathe mit einer oder mehreren benachbarten Gemeinden
zu einem Wahl-Bezirke vereinigt. Gemeinden von 3500 oder mehr
als 3500 Seelen werden von der Gemeinde-Verwaltungs- Behörde in meh-
rere Wahl-Bezirke getheilt.

g. 6. Die Wahl Bezirke ſind ſo zu bilden, daß höchſtens 6 Wahl
männer darin zu wählen ſind, und möglichſt ſo einzurichten, daß die Zahl
der v einem jeden derſelben zu wählenden Wahlmänner durch 3 theil-
bar iſt.

H. 7. Wähler zum Volkshauſe iſt jeder unbeſcholtene Preuße, wel-
cher 1) das 2sſte Lebensjahr zurückgelegt, 2) einen eigenen Hausſtand
hat 3) in der Gemeinde oder, falls ein Wahl Bezirk aus mehreren Ge-
meinden beſteht, im Wahl Bezirke ſeit 3 Jahren ſeinen feſten Wohnſitz
hat und heimathsberechtigt iſt, 4) ſeit einem Jahre zu den direkten Staats
und Gemeinde- Abgaben beigetragen hat, und 5) auf Erfordern nachweiſen
kann daß er mit der letzten Rate der von ihm zu zahlenden direkten
Staatsſteuer nicht im Rückſtande iſt.

H. 8. Von der Berechtigung zum Wählen ſind ausgeſchloſſen 1) Per-
ſonen, welche unter Vormundſchaft oder Kuratel ſtehen, 2) Perſonen, über
deren Vermögen Konkurs oder Fallit Zuſtand gerichtlich eröffnet worden
iſt, bis dahin, daß ſie ihre Kreditoren befriedigt haben 3) Perſonen,
welche eine Armen- Unterſtützung aus öffentlichen oder Gemeindemitteln be-
ziehen, oder im letzten der Wahl vorhergegangenen Jahre bezogen haben.

H. 9. Als beſcholten ſind von der Berechtigung zum Wählen die-
jenigen Perſonen ausgeſchloſſen denen durch rechtskräftiges Erkenntniß
der Vollgenuß der ſtaatsbürgerlichen Rechte entzogen iſt, ſofern ſie in dieſe
Rechte nicht wieder eingeſetzt worden ſind.

H. 10. Der Standort der Militairperſonen des ſtehenden Heeres und
der Stamm Mannſchaften der Landwehr gilt als Wohnſitz und berechtigt
zur Wahl ohne Rückſicht auf Heimathsberechtigung und Dauer des Wohn
fitzes (S. 7. Nr. 3.). Landwehrpflichtige, welche zur Zeit der Wahlen
zum Dienſte einberufen ſind wählen an dem Orte ihres Aufenthalts für
ihren heimathlichen Wahlbezirk.

H. 11. Wo keine direkte Gemeinde-Abgabe erhoben wird, genügt zur
Erfüllung der Bedingung H. 7. ad 4. die Betheiligung an der Zahlung
der Klaſſen oder klaſſifizirten Steuer H. 15.). Wo keine Klaſſen oder
klaſſifizirte Steuer wohl aber direkte Gemeindeſteuer gezahlt wird, genügt
die Betheiligung an der letzteren. Wo weder die eine noch die andere zur
Hebung kommt, muß Behufs Feſtſtellung der Berechtigung zur Wahl, von
der Gemeinde- Verwaltung nach den Grundſätzen der Klaſſenſteuer Veran-
lagung ermittelt werden, wer zur Klaſſenſteuer heranzuziehen ſein würde,
wenn eine ſolche zur Hebung käme.

H. 12. So lange der Grundſatz wegen Aufhebung der AbgabenBe
freiungen in Bezug auf die Klaſſenſteuer und direkte Gemeindeſteuer noch
nicht durchgeführt iſt, find die zur Zeit noch befreiten Perſonen aus die
ſem Grunde von der Wahl nicht auszuſchließen.

9. 13. Die Wähler werden behufs der Wahl der Wahlmänner in
drei Abtheilungen getheilt.

H. 14. Die Bildung der Abtheilungen erfolgt nach Maßgabe der von
den Wählern zu entrichtenden direkten Staatsſteuern (Klaſſenſteuer, Grund
ſteuer, Gewerbeſteuer), und zwar in der Art, daß auf jede Abtheilung ein
Drittheil der Geſammtſumme der Steuerbeträge aller Wähler fällt. Dieſe
Geſammtſumme wird berechnet a) gemeindeweiſe, falls die Gemeinde einen
Wahl-Bezirk für ſich bildet oder in mehrere Wahl-Bezirke zerfällt, b) be-
zirksweiſe, falls der Wahl Bezirk aus mehreren Gemeinden zuſammenge-
etzt. iſt.e H. 15. Zum Zwecke der Abtheilungs- Bildung tritt da, wo
keine Klaſſenſteuer erhoben wird, für dieſelbe zunächſt die etwa in Gemäß-
heit der Verordnung vom 4. April 1848 anſtatt der indirekten eingeführte
direkte Staatsſteuer ein. Wo weder Klaſſenſteuer, noch klaſſifizirte Steuer
auf Grund der Verordnung vom 4. April 1848 erhoben wird, tritt an
Stelle derſelben die in der Gemeinde zur Hebung kommende direkte Ge-

meindeſteuer. Wo auch eine ſolche ausnahmsweiſe nicht beſteht, muß von
der Gemeinde Verwaltung nach den Grundſätzen der Klaſſenſteuer Veran-
lagung eine ungefähre Einſchätzung bewirkt und der Betrag ausgeworfen
werden, welchen jeder Wähler danach als Klaſſenſteuer zu zahlen haben
würde. Die Gewerbeſteuer, welche von einer Handels Geſellſchaft entrich
tet wird, iſt, behufs Beſtimmung in welche Abtheilung die Geſellſchafter
gehören, zu gleichen Theilen auf dieſelben zu repartiren.

H. 16. Die erſte Abtheilung beſteht aus denjenigen Wählern,
auf welche die höchſten Steuerbeträge bis zum Belaufe eines Drittheils
der Geſammtſteuer fallen. Die zweite Abtheilung beſteht aus denje
nigen Wählern, auf welche die nächſt niedrigeren Steuerbeträge bis zur
Grenze des zweiten Drittheils fallen. Die dritte Abtheilung endlich

den niedrigſt beſteuerten Wählern, auf welche das letzte Drit
eil fällt.

9. 17. Die zur Zeit von der Klaſſenſteuer und direkten Gemeinde
ſteuer noch befreiten Perſonen (H. 12) ſind in diejenige Abtheilung aufzu
nehmen, welcher fie angehören würden, wenn die Befreiungen bereits auf
gehoben wären.

H. 18. Jeder Wähler darf nur in einer Abtheilung wählen, auch
dann wenn er mehr als ein Drittheil der Geſammtſteuer zahlt. Jn die
erſte Abtheilung gehört auch derjenige deſſen Steuerbetrag nur theil
weiſe in das erſte Drittheil fällt. Die übrigen Wähler bilden die zweite
und dritte Abtheilung die zweite reicht bis zur Hälfte der Geſammtſteuer
dieſer Wähler.

H. 19. Jede Abtheilung wählt ein Drittheil der zu wählenden Wahl
männer. Jſt die Zahl der in einem Wahl Bezirk zu wählenden Wahl
männer nicht durch 3 theilbar ſo iſt wenn nur ein Wahlmann übrig
bleibt, dieſer von der zweiten Abtheilung zu wählen. Bleiben zwei Wahl
männer übrig, ſo wählt die erſte Abtheilung den einen und die dritte Ab
theilung den anderen.

H. 20. Die im H. 5 für Gemeinden von 3500 oder mehr als 3500
Seelen vorgeſchriebene Bildung von Wahl Bezirken kann ſofern es den
Verhältniſſen angemeſſen erſcheint, in der Art vorgenommen werden daß
die Wähler der einzelnen Abtheilungen in beſondere von den Wahl Be
zirken der übrigen Abtheilungen unabhängige Wahl Bezirke getheilt wer
den. Eine ſolche Eintheilung der Wähler kann ſowohl in Bezug auf
ſämmtliche, als auf einzelne Abtheilungen ſtattfinden. Jn keinem Falle
er in einem dieſer Wahl-Bezirke mehr als zwei Wahlmänner gewählt
werden.

H. 21. Jn jeder Gemeinde iſt ſofort ein Verzeichniß der ſtimmberetigten Wähler (Wählerliſte) mit Angabe des Steuerbetrages Wange

welcher auf jeden einzelnen Wähler fällt.
H. 22. Von Amts wegen werden nur diejenigen Steuerbeträge bei

jedem Wähler in der Liſte angegeben, welche er beziehungsweiſe in der
Gemeinde oder im Wahl Bezirke zahlt (S. 14). Wer auch die anderswo
von ihm zu zahlenden Steuerbeträge aufgenommen wiſſen will muß die
ſelben der Behörde welche die Waählerliſte aufſtellt, rechtzeitig und ſpäte
ſtens innerhalb der Reclamationsfriſt gegen die Liſte (S. 23) glaubwürdig
nachweiſen, widrigenfalls es bei dem Anſatze der Behörde bewendet.

S. 23. Die Wähler-Liſte iſt zu Jedermanns Einſicht auszulegen,
und daß dieß geſchehen in ortsüblicher Weiſe bekannt zu machen. Ein
ſprachen gegen die Liſte ſind binnen 8 Tagen nach öffentlicher Bekannt-
machung bei der Ortsbehörde oder dem von derſelben dazu ernannten
Kommiſſar oder der dazu niedergeſetzten Kommiſſion ſchriftlich lanzuzeigen
oder zu Protokoll zu geben. Die Entſcheidung darüber ſteht in den Städ
ten der GemeindeVerwaltungs-Behörde auf dem Lande dem Landrathe
zu und muß innerhalb der nächſten 14 Tage erfolgen worauf die Liſten
geſchloſſen werden. Nur diejenigen ſind zur Theilnahme an der Wahl
berechtigt, welche in die Liſte aufgenommen ſind.

S. 24. Aus den Wahler-Liſten iſt für jede Gemeinde (S. 14 a.) oder
jeden Wahlbezirk (S. 14 bh.) eine Abtheilungs-Liſte anzufertigen und von
derjenigen Behörde feſtzuſtellen welche die Wahlbezirke einrichtet (S. 5.)
Eben dieſe Behörde hat das Lokal oder die Lokale, in welchen die Ab
theilungsLiſten öffentlich auszulegen ſind, zu beſtimmen.

S. 25. Die Abtheilungs-Liſten müſſen innerhalb 8 Tagen nach dem
Schluſſe der Wähler Liſten aufgeſtellt und dann ſofort aufgelegt werden.

licher Bekanntmachung ſchriftlich anzubringen oder zu Protokoll zu ge
ben. Die Entſcheidung darüber ſteht auf dem Lande dem Landrathe, in
den Städten der Gemeinde-Verwaltungs- Behörde zu und muß innerhalb
der nächſten 8 Tage erfolgen worauf die Liſten geſchloſſen werden.

8. 26. Der Tag der Wahl der Wahlmänner iſt von dem Miniſter
des Jnnern feſtzuſetzen.

8. 27. Fur jeden Wahl- Bezirk wird von derjenigen Behörde, welche
die Wahl Bezirke beſtimmt, ein Wahl-Vorſteher, der die Wahl zu
leiten hat, ſo wie ein Stellvertreter deſſelben für Verhinderungsfälle er
nannt. Der Wahl- Vorſteher ernennt aus der Zahl der Wähler des Wahl

Bezirks einen Protokollführer, ſo wie 1 bis 6 Beiſitzer. Die Beiſitzer

Einſprachen gegen die Abtheilungs-Liſten ſind binnen 3 Tagen nach öffent,
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müſſen j Gemeinde Mitglieder ſein und dürfen kein Staats oder Ge

meinde-Amt bekleiden. Wahl- Vorſteher Protokollführer und Beiſitzer
bilden den Wahl- Vorſtand. Der Wahl Vorſteher verpflichtet den
Protokollführer und die Beiſitzer mittelſt Handſchlages an Eidesſtatt.

S. 28. Jn Wahl Bezirken, welche aus mehreren Gemeinden be
ſtehen kann der Wahl-Vorſteher je nach der Oertlichkeit aus dem Be
dürfniß, von einer Wahl- Verſammlung für den ganzen Bezirk abſehen
und Wahl Verſammlungen für einen Theil deſſelben oder für jede einzelne
Gemeinde anſetzen.

g. 29. Die Wähler ſind zur Wahl durch ortsübliche Bekanntmachung
zu berufen.

g. 30. Jn der Wahl- Verſammlung dürfen weder Diskuſſionen ſtatt
finden noch Beſchlüſſe gefaßt werden. Wahlſtimmen unter Proteſt oder
Vorbehalt abgegeben ſind ungültig.

S. 31. Die Wahlen erfolgen abtheilungsweiſe durch offene Stimm-
gebung zu Protokoll, nach abſoluter Stimmenmehrheit und nach den Vor-
ſchriften des Reglements (S. 43).

g. 32. Die Mahlmänner werden in jeder Abtheilung aus der Zahl
der ſtimmberechtigten Wähler des Wahl-Bezirks, ohne Rückſicht auf die
Abtheilung, gewählt. Jn Gemeinben, in welchen eine oder mehrere Ab-
theilungen in abgeſonderte WahlBezirke getheilt ſind (S. 20), werden in
dieſen die Wahlmänner unbeſchränkt aus der Zahl der ſtimmberechtigten
Wähler der Gemeinde gewählt.

H. 33. Ergiebt ſich bei der erſten Abſtimmung keine abſolute Stim
menmehrheit, ſo findet die engere Wahl ſtatt.

H. 34. Der gewählte Wahlmann muß ſich über die Annahme der
Wahl erklären. Eine Annahme unter Proteſt oder Vorbehalt gilt als Ab
lehnung und zieht eine Erſatzwahl nach ſich.

H. 35. Das Protokoll wird von dem Wahl- Vorſtande 27) unter
zeichnet und dem Wahlcommiſſar für die Wahl des Abgeordneten eingereicht.

S. 36. Mit Ausnahme des Falles der Auflöſung des Volkshauſes
ſind die Wahlen der Wahlmänner für die Zeit, bis das deutſche Parla
ment die Berathung des Verfaſſungswerkes beendigt haben wird, derge-
ſtalt gültig, daß bei einer erforderlich werdenden Erſatzwahl eines Abge
ordneten nur an Stelle derjenigen Wahlmänner neue zu wählen ſind,
welche inzwiſchen durch Tod, Wegziehen aus dem Wahlbezirk, beziehungs-
weiſe aus der Gemeinde, oder auf ſonſtige Weiſe ausgeſchieden find.

H. 37. Der Ober- Präſident ernennt den Wahltommiſſar für
jeden Wahlkreis und beſtimmt den Wahlort.

Der Waldeck'ſche Prozeß.
Berlin, d. 29. Nov. Die heutige Verhandlung beginnt

gegen 9 Uhr unter noch größerem Zudrange des Publikums wie
geſtern. Der Praſident befragt zuerſt Ohm um genauere Angaben
über ſeine Flucht aus dem Zimmer des Polizei Praäſidenten.
Ohm erklärt, daß er durch einen Unbekannten aus dem Zimmer
des Präſidenten geführt, auf den Molkenmarkt gelangt und von
dort mit einer Droſchke nach dem Potsdamer Eiſenbahnhofe ſich
begeben habe. Dort habe er nach der bereits mitgetheilten Un
terhaltung mit Waldeck einen Brief an einen Freund geſchrie-
ben, habe ſich ſodann längere Zeit im Thiergarten und in
Moabit aufgehalten, und ſei, nach einem Rendezvous am Kar-
pfenteich mit ſeinem Freunde, bei welcher Gelegenheit er Geld
und Waſche empfangen habe, nach Spandau und dann nach
Hamburg gefahren. Er will weder den Unbekannten, der ihm
zur Flucht verholfen, noch den letzt bezeichneten Freund nennen.

Darauf wird zur Zeugenvernehmung geſchritten.
Zuerſt bekunden der Schutzmann Schultz und ſeine Frau,

ſo wie die Schneider Woltag'ſchen Eheleute, daß Ohm bei ih-
nen gewohnt, und ſie nichts Verdäachtiges bei ihm bemerkt hat-
ten. Die verehelichte Schulz erzählt, daß Ohm ſich ſtets fur
einen wüthenden Republikaner ausgegeben, und die extremſten
Anſichten geäußert habe.

Demnächſt wird der Literat Dohm vernommen.
Er bekundet, daß er Ohm im Bier-Lokal bei Waßmann

kennen gelernt habe und ihm immer nicht getraut habe, weil
er in dem Zirkel freiſinniger Manner, die ſich dort verſammelt
hatten, die wüthendſten Anſichten geäußert habe, dies Mißtrauen
gegen Ohm ſei ubrigens dort ſehr verbreitet geweſen. Auf be-
ſonderes Verlangen des Ohm erklärt er, ſich einer geheimen Be-
ſprechung über Vertheilung von Waffen nicht entſinnen, wohl

en

e

H. 38. Die Wahlen der Abgeordneten finden am 31. Januar 1850 aber mit Beſtimmtheit behaupten zu können, daß eine Abſtim- nac
e h Der Weahleemuiſſer Leruft die Wehiſttatner mittelſt ſchret mung hierüber L erfolgt ſei.

39. er Wahlcommiſſar ahlmänner mitte rift ieran ſchließt ſich die Vernelicher Einladung zur Wahl des Abgeordneten. Er hat die Verhandlungen che bet n ßt ſich die Vern bmung u Commiſſar Greiff, höc
welcher bekundet, daß er auf Befehl des Polizei- Präſidenten entüber die Wahlen der Wahlmänner nach den Vorſchriften dieſer Verord- Jnung zu prüfen und, wenn er einzelne Wahlacte für ungültig erachten ſchon einige Zeit die Ohm'ſche Wohnung im Auge gehabt habe, ihr

ſollte, der l 7 ſehen W ſeine h zur Eniſchet- auf ihm Ler Befehl geworden, dieſen zu verhaften. Er ſei dar
dung vorzutragen. a usſchließung derjenigen Wahlmänner, deren auf mit dem Jnſpektor Maaß zu iWahl für ungültig erkannt iſt, ſchreitet die Verſammlung zum eigentlichen der Wohnu J p Na ß zu ihm gegangen, habe ihn in dar

W nung getroffen, ſeine Papiere und auch den Brief im einahlgeſchäft. Außer der vorgedachten Erörterung und Entſcheidung über Schl ckardie etwa gegen einzelne Wahlacte erhobenen Bedenken dürfen in der Ver chlafrockärmel in Beſchlag genommen, und Ohm zum Polizei Ol
t t anker l peerenee, e e gefaßt San Präſidenten h Jn deſſen Stube ſei noch ein anderer

40. Die Wahl de geordneten erfolgt durch offene Stimmge- Herr, den er für Godſche gehalten habebung zu Protokoll. Der Protokollführer und die Beiſitzer werden von Zreſhenn Wer ſe gehal v geweſen und habe der des
r den Vorſchlog des Wahl em er kurze Zeit mit Ohm geſprochen, den Zeu- eren Wahlmännern auf den Vorſchlag des Wahlcommiſſarius gewählt und en Dieſbilden mit dieſem den Wahlvorſtand. Die Wahlen erfolgen nach abſolu- 9 gehen heißen. ieſem Befehl ſei er gefolgt, und hat nur ſich
ter Stimmenmehrheit. Wahlſtimmen unter Proteſt oder Vorbehalt abgege- nachher gehöort, daß Ohm entſprungen ſei. Wie das möglich Pl
v ſind d Ergiebt ſich bei T l ehe anuns keine abſolute geweſen, kann der Zeuge ſich nicht erklären. na
ajorität, ſo wird zu einer engeren Wahl geſchritten. Male0. 41 Wählbar zum Abgeordneten des Volkshauſes iſt jeder unbe- die en I iſt der PolizeiJnſpector Maaß, der nur tri

ſcholtene Deutſche, welcher das 30. Lebensjahr zurückgelegt und ſeit minde- Oie Angaben de ommiſſar Greiff überall beſtätigte. Ein Wi- eig
s e e e ſweae eg Staaten angehört hat, von derſpruch zwiſchen den Zeugen, wegen des Tages der Verhaf- Ol

welchen das deutſche Parlament beſchickt wird. tung des Ohm und dem Datum des Verhaſtsbefehls löſet ſiH. 42. Der gewählte Abgeordnete muß ſich über die Annahme oder durch die Angabe daß der Befehl erſt g. z Hnre ſo v
Ablehnung der auf ihn gefallenen Wahl binnen 8 Tagen nach Zuſtellung Greiff gel ſt
der Benachrichtigung gegen den Wahlcommiſſarius ertklären. Eine An rei Le angrt iſt.
e ne en wo e oder Vorbehalt gilt als Ablehnung und ſof Jn Folge dieſer a hatte der Gerichtshof beſchloſſen, vo
at eine neue Wahl zur Folge. ofort den Polizei-Praſidenten v. Hinckeldey zu vernehmen und G8 8 n 34 r n r e h wurde daher ein Bote nach ihm Sende. J darauf tre

mmungen ha er sminiſterium in einem zu erment zu r e en o erioſſcpden Rest tritt der PolizeiPraſident in den Saal, ſtellt ſich vor den Zeu
d Se e r nerhechſteigenhandigen Unterſchrift und bei gentiſch, Veßt a S und ſagt: Was ſteht ja

gedrucktem Königlichen Jnſiegel. zu Jhren Dienſten? Der Vorſitzende fragt ihn, wie er dazu inGegeben Potsdam, den 26. r Friedri ch Wilhelm komme, zuerſt zu reden, er habe als Zeuge eine Anſprache von di
(gez.) Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Mann ihm abzuwarten und ſich vor Gericht zu benehmen, wie es ei- ge

teuffel. er e Heydt. von Rabe. a erſt vef und fordert ihn darauf zur Auslaſſung drimons. von leinitz. auf. Jn äußerſt heftiger Weiſe erklärt der Zeuge, daß ihm er
Verzeichniß der in jeder Provinz zu wählenden Anzahl von Ab- d r figeordneten zum Volkshauſe. Preußen 25, Poſen 11, Brandenburg 21, n den S den ne t und der

Pommern 12, Schleſien 31, Sachſen 17, Weſtfalen 14, Rhein Provinz 27. nie e oder er prechen erhalten habe, oft ittheilungen über

Summa 158. die hochverratheriſchen Plane der Oemokratie gemacht habe, und P
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daß er es fur ſeine Pflicht gehalten habe, denſelben nachzufor
ſchen. So habe ihm Göödſche auch Brieſe zu verſchaffen ver
ſprochen, aus denen die Beweiſe des Hochverraths gegen Ab-
geordnete der Nationalverſammlung und der 2ten Kammer ge
liefert werden koöunnten, und habe er darauf dem Manne, der
ſie ihm bringe, Strafloſigkeit verſichert, und werde er dies vor
denen, die ihn darnach zu fragen das Recht haätten, verantwor-
ten. Er werde jeden Augenblick wieder ſo handeln.

Trotz wiederholter ernſtlicher Vermahnungen des Praſidenten,
ſich geziemend zu benehmen, da auch der höchſte Beamte des
Staates vor dem Gerichte nichts weiter als Zeuge ſei, fährt der
Polizei Praſident fort, auf den Tiſch zu ſchlagen und in den
ſchärfſten Worten ſeinen Vortrag zu halten. Er erzählte, daß
er auch Ohm Strafloſigkeit verſprochen, daß er, nachdem er ihn
examinirt, mit Goöödſche, der zugegen geweſen, einige Augen-
blicke dringender Berufsgeſchaäfte wegen allein gelaſſen, und daß
bei ſeiner Rückkehr beide verſchwunden geweſen. Er habe ſogleich
dem Staatsanwalt von dieſer Flucht und von ſeinem Verſprechen
Kenntniß gegeben, und als dieſer ſich hiermit nicht einverſtanden
erklaärt, ſofort allen Requiſitionen um Habhaftwerdung des
Ohm genuügt.

Auf die Frage des Vertheidigers Rechtsanwalt Dorn nach
näherer Bezeichnung der Mittheilungen des Goödſche, verweigert
der Zeuge dieſe, da ſie Staatsgeheimniſſe ſeien, und er noch
jetzt in dieſem Augenblicke damit beſchäftigt ſei, den neu ihm
bekannt gewordenen Machinationen der Democraten zwiſchen
Paris und Berlin entgegenzutreten.

Auch über das Verweilen des Zeugen entſpinnt ſich eine
unerquickliche Debatte zwiſchen dem Präſidenten und dem Zeugen,
bei welcher ſich jedoch zuletzt der Zeuge gefugig zeigt, und dann,
gefolgt von dem Jnſpector Maaß, der ihm Hut und Mantel
nachträgt, den Sitzungsſaal verläßt.

Es machte dieſe ganze Vernehmung, in welcher einer der
höchſten Beamten Berlins dem Gerichtshofe in ſolcher Weiſe
entgegentrat, einen höchſt wehmüthigen Eindruck auf Alle, die
ihr beiwohnten.

Der ebenfalls ſiſtirte Kellner der Reſtauration des Pots-
damer Bahnhofes, Seegebarth, erinnert ſich wohl, daß Ohm
einmal dort einen Brief geſchrieben, daß er aber Waldeck mit
Ohm dort geſehen, deſſen entſinnt ſich der Zeuge nicht.

Nach einer halbſtundigen Pauſe erfolgte die Vernehmung
des Poſtſecretaär Gödſche. Er beginnt mit der Erklarung, daß
er Ohm für einen Ehrenmann halte und daß er ſein Freund ſei,
ſich ſelbſt aber verpflichtet gefühlt habe, ohne alles Intereſſe die
Plane der Demokratie aufzudecken, und daß er daher mit Ohm,
nach deſſen Andeutungen, und weil er ihn fur einen achten Pa-
trioten halte, der, wie er, das Vaterland mit Hintanſetzung des
eigenen Jntereſſes gerettet habe, in Verbindung getreten ſei.
Ohm habe außer einem Honorar von 60 Thlr. namentlich keine
Vortheile fur ſeine Mittheilungen genoſſen und ſei ein ſehr will-
kommner Mitarbeiter der Neuen Preußiſchen Zeitung geweſen.

Dies alles erwidert der Zeuge, nachdem ihm mehrere Zettel
vorgeleſen ſind, die er auf verſchiedene Weiſe dem Ohm in's
Gefängniß zu practiciren bemüht geweſen, und die auf ein ver
trautes Verhaltniß zwiſchen beiden ſchließen laſſen.

Darauf erzahlt er, wie er nach ſeiner Ankunft im April
1848 Berlin von den Wühlereien der demokratiſchen Partei er-
füllt vorgefunden und wie er es ſich zur Pflicht gemacht habe,
die ſchändlichen Plane zu entdecken und ans Tageslicht zu brin-
gen. Und es ſei ihm gelungen, und wenn man ihm auch ge-
droht habe, noch jetzt im Zeugenzimmer, ihn aufhangen und
erſchießen zu wollen, ſo möge man nur kommen; er ſei bereit,
einem Jeden entgegenzutreten, und es ſei wahr, was man ihm
nachſage, daß er ſtets, auch in dieſem Augenblick, ein geladenes
Piſtol bei ſich trage, um unnützen Buben den Weg zu zeigen.

Darauf beginnt der Zeuge aus einer Mappe, die eſich hat, und aus der er die Angaben der eng en Deta ge
entnehmen ſcheint, einen Vortrag über die Plane der Demokratie
zu machen, wie ſie ihm Ohm mitgetheilt hat. Es ſind dies
dieſelben, welche die Anklage genau aufführt und glauben wir
daher nicht naher auf ſie eingehen zu durfen. Beſonders be-
merkenswerth iſt ſeine Erzählung über die Theilnahme des Ge
ſandten der franzöſiſchen Republik, Emanuel Arago, an den
Thaten der Demokratie, ſowie die Mittheilung, daß er ſogar
geheime Clubs beſucht und dort fur die Republik gewirkt, den
Demokratenführern auch alle erdenkliche Hülfe geleiſtet habe.
Er giebt ferner zu: daß er Briefe des d'Eſter, die er bei Ohm
gefunden, erbrochen, geleſen und wieder verſiegelt hat, und
erklärt, daß er ſich der ihm deshelb treffenden Strafe unter
werfen wolle, da er doch das Bewußtſein in ſich trage, das
Vaterland vom Untergange gerettet zu haben. Jn Betreff der
Flucht des Ohm aus dem Zimmer des Polizeipraſidenten erzählt
er, daß der Präſident ihm das Riſico wegen derſelben über-
laſſen habe, und erwidert auf den Vorhalt des Praſidenten,
daß der Polizeipraäſident jede Wiſſenſchaft von dieſer Flucht ab
gelehnt, daß er es ſo verſtanden habe, als ob der Praſident
damit einverſtanden geweſen ſei. Jm übrigen ſchließt ſich die
Ausſage des Zeugen der des Ohm ganz an, bis auf genaue
Details über ihre Reiſe nach Hamburg, wobei der Zeuge Ohms
geſtrige Angaben, die er aus den ſtenographiſchen Berichten er-
fahren, für confuſe, und ſie zu berichtigen ſich bereit erklärt.
Wegen eines Briefes von Ohm an Goödſche, in dem von einer
Nachahmung der Handſchrift d'Eſters zur Beſchaffung der
Statuten des Todtenbundes die Rede iſt, laſſen ſich beide nicht
klar aus, beſtreiten aber, eine Falſchung beabſichtigt zu haben.
Goödſche wiederholt vielfach, daß er überzeugt von der Wahrheit
der Angaben Ohm's ſei, um ſo mehr, als er ſie ſtets beſtätigt
gefunden und immer Wahres geſagt habe. So habe er die
Revolutionen in Dresden und Baden vorausgeſagt, und nie-
mand könne alſo die Briefe, welche er veroffentlicht, verfälſcht
nennen. Nachdem der Zeuge ſo wohl über eine Stunde geſpro
chen, bittet er, ihm zu geſtatten, auch ſich hier gegen die vielen
Angriffe, welche er in letzterer Zeit wegen ſeiner Handlungs-
weiſe erfahren, und gegen die Schmähungen, welche man auf

ihn e v zu dürfen.Als ihm der Praſident bemerklich gemacht, daß dazu hienicht der Ort ſei, erklärte der Zeuge, daß ben wenn
die Bemerkung nicht zurückhalten konne, daß Alles auf Ohms
Verurtheilung hinzuzielen ſcheine, während man für Waldeck
Alles thue, um ihn zu befreien. Nicht nur habe Waldeck den
freieſten Verkehr mit der Außenwelt gehabt, nein, der Kri-
minalgerichts Direktor Haraſſowitz ſelbſt habe eine Stunde lang
mit Waldeck allein im Gefängniß über die Art und Weiſe, wie
eine Flucht möglich zu machen ſei, geſprochen.

Ohm beſtätigt die letztere Angabe, und erklärt mit großer
Exclamation, daß er ſähe, es ſei Alles gegen ihn. Viele habe
er im Zuhörerraume ſchon geſehen, die ſeine Bekanntſchaft mit
Waldeck nachweiſen konnten, doch Niemand trete fur ihn auf.
Jhn wolle man verderben, um Waldeck zu retten.

Jm Laufe der Verhandlung hatten bereits die Geſchwor-
nen Charton und Pieper wiederholt die vom Gerichtshofe bis
her verweigerte Vernehmung der Zeugen, die Ohm zum Be
weiſe ſeiner Bekanntſchaft mit Waldeck vorgeſchlagen, bean
tragt, und beſchloß nach dieſen letzteren Ausſprüchen der Gerichts
hof, daß er die Zeugen nunmehr vorladen und vernehmen werde.

Mit dieſem Beſchluß wurde die heutige Sitzung beendet
und deren Fortſetzung am nächſten Morgen verkündet.

Die Stimmung der Zuhörer war heute eine viel lebhaftere,
als am geſtrigen Tage, wie dies übrigens bei der durchaus
dramatiſchen Verhandlung nicht anders zu erwarten war.



Bekanntmachungen.
Holzverkaäufe

in der Oberförſterei Schkeuditz.
J. Mittwoch den 5. December e.

Vormittags 10 Uhrkommen im Unterforſte Maß la u an der
Luppe und am Communicationswege von
Ermlitz nach Horburg, unter den im
Termine bekannt zu machenden Bedingun
gen zum öffentlich meiſtbletenden Verkaufe:

1) circa 80 Stück Pappeln, zu Bret-
tern geeignet, 24——54“ lang, 5--15“
ſtark

2) circa 22 Schock Pfaähle und Stan-
gen von verſchiedener Länge u. Stärke,

3) circa 360 Schock Unterholz,
worüber Kaufluſtigen auf Verlangen vor
dem Termine Auskunft ertheilen der For
ſter Heuſchkel zu Maßlau und Forſt
aufſeher Niemann zu Horburg.

Freitag den 7. Oecember e.
Vormittags 10 Uhr

werden im Unterforſt Schkeuditz, an der
Neſſellache und neuen Luppe hinter der
Fuchsbrücke:

1) circa 40 Klaftern Eichen-Brennholz,

2) 50 Rüſtern3) 40 Schock Eichen und Rü-
ſtern-Abraum,

auf das Meiſtgebot ausgeſtellt unter den
gewöhnlichen Bedingungen und giebt hier-
über der Foörſter Köring und der Forſt
aufſeher Lutzmann zu Schkeuditz Kauf-
luſtigen auf Verlangen die erforderliche
Auskunft.

Schkeuditz, den 28. November 1849.
Der Oberfoörſter Mecho w.

Montag den 10. December d. J.
ſoll das Holz in dem ſogenannten Dorf-
buſche bei Alsleben a. d. Saale, zum
Herzoglichen Rittergute gehörig, welches
aus Eichen, Rüſtern, Kopfweiden und
einigem Unterholze beſteht, auf dem Stam-
me meiſtbietend verkauft werden.

Die mit Eichen, Rüſtern und Unter-
holz beſtandenen Flachen werden in ſechs
Abtheilungen jede von circa 10 Morgen,
die mit Kopfweiden beſtandene Fläche in
drei bis vier Abtheilungen, circa 4 bis 6
Morgen groß, zum Verkauf geſtellt. Der
Herr Amtmann Barth zu Alsleben
wird dieſe Abtheilungen auf Verlangen
näher nachweiſen.

Der Verkauf wird an Ort und Stelle H
abgehalten, und wird hierbei noch bemerkt,
daß der Käufer zur Sicherheit ſeines Ge
botes ein Viertel der Kauſſumme im Ter-
min anzuzahlen hat.

Deſſau, den 14. Novbr. 1849.
Herzogl. Anhalt. Regierung.
Abtheilung fur Domaänen und Forſten.

Fr. Baſedow.
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Sitzung des conſtitutionellen Vereins des Saalkreiſes
Mittwoch den 5. December e. Nachmittags 2 Uhr im Gaſthauſezur Weintraube zu Giebichenſtein. von

Die vetroyirte preußiſche Verfaſſung vom 5. December 1848. Zuſchrift des Ab
geordneten Paſtor Fubel. Die Wahlen zum deutſchen Volkshauſe.

Der interim. Vorſtand.

Es empfing einen großen Transport der köſtlichſten großenLüneb. u. Elb. Neunaugen (Bricken) in n n kann
deshalb an Wiederverkäufer bei Abnahme von Schocken zu
ſpottbilligen Preiſen abgeben, einzeln à St. 1, I
u. V

Verkauf eines Wohn und
Backhauſes.

Auf den 15. December d. J. Nachmit-
tags um ein Uhr ſoll das in der Stadt
Alsleben a/S. vor dem Muhlenthore,
an der aus dem Orte führenden Straße
unter Nr. 166 belegene Wohnhaus, im
Gaſthauſe „Zur Volkshalle“ daſelbſt offent-
lich an den Meiſtbietenden verkauft wer-
den. Die ſehr annehmbaren Verkaufsbe-
dingungen werden im Termine bekannt ge
macht werden, und werden Kaufluſtige
zu demſelben hiermit eingeladen. Das
zum Verkauf geſtellte Wohnhaus hat zwei
Stockwerke, iſt vor einigen Jahren neu
und von Stein gebauet, liegt an einem
großen freien Platze iſt zu einem Back-
hauſe eingerichtet, hat monatlich nur 3
Abgaben zu entrichten, gewährt gegenwar
tig einen jahrlichen Miethszins von 68
und eignet ſich ſeiner Lage wegen vorzugs-
weiſe zur Anlage einer Schmiede, die auch
eine reichliche Nahrung gewähren durfte,
da die in der Stadt Alsleben vorhande-
nen zwei Schmieden das Bedürfniß gehö
rig zu befriedigen nicht im Stande ſind.

Etabliſſements- Anzeige.
Dem geehrten Publikum mache ich die

ergebenſte Anzeige, daß ich mich am hieſi-
gen Orte als, Fleiſchermeiſter niedergelaſſen
habe und bitte unter Verſicherung reeller
Bedienung um geneigte Abnahme. Jch
werde durch Billigkeit und gute Waare
mir die Zufriedenheit meiner Kunden zu
erlangen ſuchen. Jch verkaufe namentllich:
Rindfleiſch, das Pfund für 2 9
Schweinefleiſch, das Pfund für z 4

ammelfleiſch, das Pfund fuürzd 9
Kalbfleiſch, das Pfund für 1 10
ſowohl in meinem Laden, Neumarkt Flei-
ſchergaſſe Nr. 1181, als Markttags auf
dem Fleiſchmarkte in der mit meinem Na-
men bezeichneten Bude.

Halle, den 1. December 1849.
Reitz III.,

Fleiſchermeiſter.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Voltze.
Grundſtücks- Verkauf.

Wegen Ableben des Beſitzers ſoll ein
im Muldenthal am Waſſer hochſt freund
lich gelegenes Gartengrundſtück nebſt Haus
aus freier Hand verkauft werden. Daſſelbe
liegt in der unmittelbaren Nähe der Stadt
Wurzen in Sachſen und wurde früher
als öffentliche Tabagie beſonders der ſchö
nen Gartenlage wegen zu Concerten benutzt.

Außerdem kann ein jedes klares Waſſer
bedürfendes Geſchaft darauf betrieben wer
den. Naheres iſt zu erfahren bei der
Wittwe Kuhliſch in Wurzen.

Ein Lehrling findet ein gutes
Unterkommen bei Riederich,
Bürſtenmacher-Meiſter, große
Klausſtraße Nr. 878.

Einen Leiter Wagen mit eiſernen Ach
ſen hat zu verkaufen, unter dreien die
Auswahl, Sioli, gr. Ulrichsſtr. Nr. 67.

Ein Haus mit Einfahrt und Torfplatz
wird zu kaufen geſucht und ein noch guter
zweiſpänniger Leiterwagen mit eiſernen
Achſen iſt zu verkaufen. Das Nähere
Moritzkirchhof Nr. 619.

Verloren: Eine Schildpatt-Lorgnette
und eine gold. Doppelnadel. Geiſtſtraße
Nr. 1184 für jedes 1 Belohnung.

Familien-Bachrichten.
Todes-Anzelge.

Am 26. d. M. Morgens nach 3 Uhr
entſchlief nach kurzem Krankenlager ſanft
und ruhig der hieſige Bürger und Guts-
beſitzer Joh. Chr. Friedrich Güntzſch.

Jndem wir im tiefſten Schmerze der
trauernden Liebe allen Verwandten und
Freunden dieſe Nachricht bringen, ſagen
wir zugleich allen denen, welche durch die

mannigfachen Beweiſe der Theilnahme den
Entſchlafenen ehrten und unſre Herzen er
quickten, den innigſten Dank.

Schafſtädt, d. 29. November 1849.
Die Hinterbliebenen.

e 222222.2


	Der Courier
	Jahr
	Monat
	Tag
	No 280.
	[Seite 1]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Beilage zu Nr. 280
	[Seite 9]
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12







